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Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätig-
keit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle (Gutachteraus-
schussgebührensatzung)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in
Verbindung mit den §§ 2, 11 und 12 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) –
jeweils in der geltenden Fassung – hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch
am 27.09.2023 folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner

Geschäftsstelle vom 17.11.2010 (in Kraft getreten zum 01.01.2011) beschlossen:

§ 1 Aufhebung
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutach-
terausschusses und seiner Geschäftsstelle (Gutachterausschussgebühren-
satzung) vom 17.11.2010 (in Kraft getreten zum 01.01.2011) wird aufgehoben.
§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Waldkirch, den 27.09.2023
Schmieder, Oberbürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der

GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen
dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
dieVerletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung bei der Stadt Waldkirch geltend gemacht worden ist. Wer die Jahres-
frist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung
gleichwohl auch später geltend machen, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
• der Oberbürgermeister in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.

Fortsetzung auf Seite 4

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag   8.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 – 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 4779 99 12 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de
Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de
Montag 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de
Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 – 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 – 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 – 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 – 15.30 Uhr 
Donnerstag  8.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr

Öffentliche Bekanntmachungen

Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald hat am 02.03.2023 
in öffentlicher Sitzung beschlossen, die 8. Punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplans zur Aufhebung der Sonderbauflächen für 
die Windkraftnutzung „Platte“ in Simonswald und „Schwarzen-
berg“ in Gutach i. Br. (OT Siegelau) einzuleiten. In gleicher Sitzung 
beschloss der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald, die 
erfüllende Gemeinde (Große Kreisstadt Waldkirch) mit der Durch-
führung des Verfahrens zu beauftragen. Im Zeitraum vom 28.04. 
bis 09.06.2023 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. In der öf-
fentlichen Sitzung am 28.09.2023 hat der gemeinsame Ausschuss 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. 
Br. und Simonswald den Entwurf der 8. Flächennutzungsplanände-
rung gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB zu 
veröffentlichen und die Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

Änderungsbereich 1 in der Gemeinde Simonswald 
(Fläche „Platte“)

Die Fläche Platte befindet sich im Gebiet der Gemeinde Simonswald 
auf der Gemarkung Obersimonswald im Bereich des Plattenhofs ca. 
6 km südöstlich des Hauptorts Simonswald und ca. 2 km westlich 
der Landesstraße 173 (Obertalstraße). Die Fläche liegt etwa 300 m 
nordöstlich des Plattenhofs und ca. 400 m östlich der Gemarkungs-
grenze zwischen St. Peter und Obersimonswald und hat eine Größe 
von ca. 5,5 ha. 

Änderungsbereich 2 in der Gemeinde Gutach i. Br. 
(Fläche „Schwarzenberg“)
Die Fläche Schwarzenberg befindet sich im Gebiet der Gemeinde 
Gutach i. Br. auf der Gemarkung Siegelau, ca. 2,5 km nordwestlich 
des Ortsteils Siegelau. Die Fläche grenzt auf der westlichen Seite 
direkt an die Schwarzenbergstraße und an die Gemarkungsgrenze 
zwischen Freiamt und Siegelau und hat eine Größe von ca. 4 ha. 

Ziele und Zwecke der Planung
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der VVG Waldkirch, 
Gutach i. Br. und Simonswald sind zwei Standorte als „Sonder-

bauflächen für die Windkraftnutzung“ ausgewiesen: die Fläche 
„Schwarzenberg“ (Gemarkung Siegelau) und die Fläche „Platte“ 
(Gemarkung Obersimonswald). Hierbei handelt es sich um sog. 
Konzentrationszonen nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, deren Auswei-
sung zur Folge hat, dass außerhalb dieser beiden Flächen im gesam-
ten Gebiet der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, 
Gutach i.Br. und Simonswald die Errichtung von Windenergieanla-
gen bauplanungsrechtlich unzulässig ist (sog. Konzentrations- bzw. 
Ausschlusswirkung). 
Planungsanlass und Ziel der 8. Punktuellen Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist, den Ausbau der Windenergie auf den Gemar-
kungen Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald zu beschleunigen. 
Hierfür wird mit der Herausnahme der beiden Sonderbauflächen 
der rechtliche Zustand geschaffen, der ab dem 01.01.2028 ohnehin 
gilt. Die ohne diese Herausnahme bestehende „Sperre“ und damit 
das Hindernis für den beschleunigten Ausbau der Windkraft sol-
len mit der 8. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. 
und Simonswald beseitigt werden.

Verfahren
Die 8. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans wird als 
zweistufiges Regelverfahren (bestehend aus der Frühzeitigen Bür-
ger- und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
und der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) durchge-
führt. 
Lokale Auswirkungen der Planänderung auf die beiden Standorte 
Platte und Schwarzenberg sind nicht erkennbar, da die bestehen-
den Flächennutzungen, bei der Fläche Platte bestehende Wind-
kraftanlagen und Landwirtschaft und bei der Fläche Schwarzen-
berg landwirtschaftliche Nutzung, unverändert erhalten bleiben. 
Auch die Errichtung von Windkraftanlagen auf diesen Flächen 
bleibt im Rahmen der Privilegierung weiterhin zulässig. Die Belan-
ge von Natur und Landschaft sind weiterhin im Rahmen von im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu ermitteln, 
zu bewerten und abzuarbeiten. Ein Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 
BauGB wurde erstellt.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Entwurf der 8. Punktuellen Flächennutzungsplanänderung 

wird mit Begründung und Umweltbericht sowie den Deckblättern 
der Bereiche „Platte“ und „Schwarzenberg“ vom

09.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023 
(Veröffentlichungsfrist)

auf der Homepage der Großen Kreisstadt Waldkirch unter www.
stadt-waldkirch.de  Bauen & Wohnen  Bauleitplanverfahren  
8. Punktuelle FNP-Änderung Windkraft veröffentlicht. 
Alle Unterlagen sind auch im Rathaus der Großen Kreisstadt Wald-
kirch, Marktplatz 1 - 5 in 79183 Waldkirch (Zimmer 306 im 3. Ober-
geschoss) während der üblichen Dienststunden ausgelegt. Eine 
weitergehende Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich. Die dort ausgelegten Unterlagen 
sind identisch mit den im Internet veröffentlichten. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar und Bestandteil der veröffentlichten Unterlagen: 

Umweltbericht mit Umweltprüfung der Änderungsbereiche sowie 
einer Flächenvorauswahl von 13 denkbaren Windkraftstandorten

Bestandteil der veröffentlichten Unterlagen sind auch die 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen: 

–  Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle Energiewende, Wind-
energie und Klimaschutz vom 09.06.2023: Das nahegelegene FFH- 
und Naturschutzgebiet wird durch die Anlage nicht beeinträch-
tigt. Forderung zur Erarbeitung eines Umweltberichts, der Aussa-
gen zu den Flächen enthält, auf denen künftig die Errichtung von 
Windenergieanlagen wahrscheinlich ist. 

–  Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie Rohstof-
fe und Bergbau vom 09.06.2023: Hinweis zu den Themen Geo-
technik, Boden und Grundwasser.

–  Gemeinde St. Märgen vom 23.05.2023: Hinweis auf Umweltrisiken 
von Windenergieanlagen.

Während der Veröffentlichungsfrist sollen die Stellungnahmen 
elektronisch übermittelt werden (per Mail an abteilung4.2@stadt-
waldkirch.de), bei Bedarf können diese aber auch bei der Großen 
Kreisstadt Waldkirch, Marktplatz 1 - 5 in 79183 Waldkirch abgege-
ben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift der Verfasserin bzw. 
des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 8. Punktuel-
le Änderung des Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben 
können.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Waldkirch, den 05.10.2023

Michael Schmieder 
Vorsitzender der VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald

Öffentliche Bekanntmachung
Veröffentlichung des Entwurfs der 8. Flächennutzungsplanänderung

8. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald zur 
Aufhebung der Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung „Platte“ in Simonswald und „Schwarzenberg“ in Gutach i. Br. (OT Siegelau)
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In den kommenden sieben Tagen finden keine Gremiensitzungen statt.

Ausschreibung Imbiss-Grillwurststand

Die Stadt Waldkirch, Marktbehörde, veranstaltet den „Waldkircher Wochen-
markt“ als öffentliche Einrichtung, mittwochs und samstags, von 7.30 bis 12
Uhr. Für diesen Markt vergibt die Stadt Waldkirch einen Platz für einen Im-
biss-Grillwurststand. Interessentinnen und Interessenten, die mit ihrem ei-
genen Stand regelmäßig teilnehmen wollen, haben die Gelegenheit, sich bis
Dienstag, 31. Oktober, (Datum des Eingangsstempels) schriftlich bei der Stadt
Waldkirch, Marktbehörde, Marktplatz 1-5, 79183 Waldkirch, oder per E-Mail
an marktbehoerde@stadt-waldkirch.de zu bewerben. Die Bewerbung muss
mittels des Bewerbungsformulars erfolgen. Dieses wird auf der Internetseite
der Stadt Waldkirch unter www.stadt-waldkirch.de in der Rubrik „Bür-
ger&Rathaus“ unter dem Stichwort „Öffentliche Bekanntmachungen und
Bekanntgaben“ veröffentlicht. Alternativ kann das Formular bei der Markt-
behörde angefordert werden. Die Zulassungsbedingungen werden ebenfalls
unter der oben genannten Internetadresse veröffentlicht oder können eben-
falls bei der Marktbehörde angefordert werden. Alle nach dem Bewerbungs-
formular erforderlichen Unterlagen und Nachweise sind der Bewerbung bei-
zufügen. Nicht berücksichtigt werden Bewerbungen ohne das Bewerbungs-
formular, Bewerbungen, die verspätet eingehen und Bewerbungen, die un-
vollständige oder falsche Angaben enthalten Eine automatische
Eingangsbestätigung erfolgt nicht. Die Bewerbung begründet keinen Rechts-
anspruch auf Zulassung zum Markt. Die Entscheidung über eine Zulassung
erfolgt auf Grundlage der Marktsatzung für Wochenmärkte der Stadt Wald-
kirch. Sie ergeht schriftlich in Form eines öffentlich-rechtlichen Bescheides.
Eine Zulassung begründet keinen Rechtsanspruch auf einen bestimmten
Platz. Die Verkaufseinrichtung ist selbst zu stellen. Anfahrten und Aufbau
ohne schriftlichen Zulassungsbescheid oder Aufforderung durch die Markt-
behörde sind untersagt. Eine Haftung dafür, dass die Märkte tatsächlich
und/oder zu den angegebenen Zeiten stattfinden, kann nicht übernommen
werden. Im Bedarfsfall können die Dauer der Märkte angepasst oder die vor-
genannten Marktflächen geändert werden.

Jugend wählt Zukunft!

Inzwischen kann der Gemeinderat, der Kreistag oder die Ortschaftsräte be-
reits ab 16 Jahren gewählt werden. Auch eine Kandidatur für die Gremien ist
bereits ab 16 Jahren möglich. Um das und mehr wird es im Projekt „Jugend
wählt Zukunft“ mit Udo Wenzl gehen. Es startet am Freitag, 6. Oktober, im
Bürgersaal des Rathauses in Waldkirch um 13.30 Uhr. Den Anfang macht
Oberbürgermeister Michael Schmieder, der sich im Interview spannenden
Fragenstellenwird. ImAnschlusswirdUdoWenzldasProjektvorstellenund
die gemeinsam mit den Jugendlichen die weiteren Schritte planen. Bitte ein-
fach per E-Mail an info@udowenzl.de eine kurze Mail schreiben und Be-
scheid sagen, dass ihr kommen wollt!

Dreiteilige Online-Vortragsreihe

Anlässlich der Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 möchten die Gleichstel-
lungsbeauftragen des Ortenaukreises, des Landkreises Emmendingen und
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald Frauen darin bestärken, sich
neu oder erneut aufstellen zu lassen. Mit einer dreiteiligen Online-Vortrags-
reihe wird zum einen der Weg in die Kommunalpolitik beleuchtet, zum an-
deren werden vorliegende Kompetenzen und Ressourcen der Teilnehmerin-
nen in den Blick genommen sowie Anregungen und Tipps zum Zeitmanage-
ment und Selbstfürsorge gegeben. Den Anfang macht der Vortrag „Stark
durchs Mandat“ am Dienstag, 17. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr. In dieser
Online-Veranstaltung werden die Ressourcen der Teilnehmerinnen in den
Blick genommen und herausgearbeitet. Welche Kompetenzen braucht es für
das Amt einer Kommunalpolitikerin? Welche Stärken bringen die potenziel-
len Kandidatinnen mit? Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@Ortenau-
kreis.de

Bettina Storks liest in der Mediathek Waldkirch

Am Donnerstag, 5. Oktober, kommt die Autorin Bettina Storks um 19.30 Uhr
in die Mediathek und liest aus ihrem Buch „Die Kinder von Beauvallon“.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für acht Euro in der Mediathek oder in
der Buchhandlung Augustiniok.

Geburtstage: Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch (Kernstadt)
Roswitha Rambach (75), Hugo Wilhelm Geiger (70), Heinrich Haberstroh
(80), Heidemarie Kempf (80), Wilhelm Frindt (75), Barbara Petra Zurheiden
(80)
c Kollnau
Hildegard Maur (70), Ali Osman Cevlik (75), Ioan Trifan (70)
c Siensbach
Thomas Karl König (70), Brigitte Fritsche (75), Wolfgang Detleff Schön (75)

Wohlfühl- und Gesundheitstag

Am Donnerstag, 12. Oktober, findet im Eingangsbereich der Agentur für Ar-
beit Freiburg (Lehener Straße 77) ein Wohlfühl- und Gesundheitstag von 9
bis 15 Uhr statt. Eingeladen sind alle Kundinnen und Kunden der Agentur für
Arbeit und der Jobcenter. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Es gibt aktive Einheiten zu „Stretch and Relax“ (10 Uhr),
„Clever zu mehr Fitness“ (11 Uhr) und „Rückenfit“ (14 Uhr).

Beruf, Berufung, Veränderung

Am Mittwoch, 11.10., informieren Experten der Agentur für Arbeit in einer
kostenlosen Online-Veranstaltung über das Leistungsangebot der „Berufsbe-
ratung im Erwerbsleben“. Beginn um 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an Be-
schäftigte, die sich beruflich neu orientieren oder weiterbilden möchten und
an Menschen, die aktuell nicht am Erwerbsleben teilnehmen, aber den be-
ruflichen Wiedereinstieg vor Augen haben. Anmeldung unter https://evee-
no.com/projekt-ich. Benötigt wird ein PC, Notebook, Tablet oder Smartpho-
ne mit Internetanbindung. Eine spezielle Software ist nicht erforderlich.

Vortrag ROTE KARTE gegen Mobbing

Am Donnerstag, 12. Mai, hält Katja Stange, Bildungsreferentin beim Kirchli-
chen Dienst in der Arbeitswelt Baden (KDA), einen Vortrag mit dem Titel
„ROTE KARTE gegen Mobbing am Arbeitsplatz“. Die Veranstaltung beginnt
um 14.30 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Freiburg
(Lehener Straße 77) und dauert bis 16.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per E-Mail an Frei-
burg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de bis Montag, 9. Mai, erforder-
lich. Katja Stange ist Koordinatorin des Mobbingberatungstelefons Frei-
burg/Südbaden. Seit über 20 Jahren berät das Team kostenlos und anonym
Betroffene und zeigt Wege auf, wie man Mobbing am Arbeitsplatz wirkungs-
voll begegnen kann. Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Klimak orga-
nisierten Vortragsreihe BiZ & Donna. Als Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für Arbeit Freiburg in übergeord-
neten Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern am Arbeitsmarkt und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Vortrag in Emmendingen: Das elektronische Rezept kommt

In der Veranstaltungsreihe „Älter werden und Pflege“ des Pflegestützpunkts
und derAltenhilfekoordination findet am Montag, 9. Oktober, 16 Uhr derVor-
trag „Das elektronische Rezept kommt" statt. Apothekerin Friederike Habig-
horst-Klemm referiert über die neue Alternative zum Rosa Rezept. Was ist
das E-Rezept undwie komme ich einfach an meineArzneimittel? DerVortrag
ist kostenlos und findet im Landratsamt Emmendingen statt, Haus am Fest-
platz, Schwarzwaldstraße 4, Sitzungssaal im Erdgeschoss.

Grünschnittplätze mittwochs wieder geschlossen

Die Sommeröffnung auf den Grünschnittplätzen geht Mitte Oktober zu Ende.
Sie sindamMittwoch, 11.Oktober,von 16bis 19UhrzumletztenMal indiesem
Jahr an einem Mittwoch nach Feierabend geöffnet. Danach haben die Plätze
in den Herbst- und Wintermonaten aber wie bisher jeden Freitag und Sams-
tag geöffnet. Die Öffnungszeiten und Standorte stehen im Internet unter
www.landkreis-emmendingen.de

Pflanzenbestellung für die Herbstpflanzung

Noch bis zum 9. Oktober können sich Waldbesitzer mit ihrer Pflanzenbestel-
lung an die zuständigen Revierförster/innen zu wenden. Wer sich an der Sam-
melbestellung beteiligen möchte, wird gebeten, sich bis zum 9. Oktober mit
seiner Pflanzenbestellung an die zuständigen Revierförster/innen zu wenden.

Energieberatung für Gebäude-/Heizungsmodernisierung

Die Stadt Waldkirch bietet in Kooperation mit dem Landratsamt Emmendin-
gen eine regelmäßige Gebäude-Energieberatung an. Diese ist kostenlos und
richtet sich an alle Hausbesitzenden in der Gemeinde, die eine Modernisie-
rung ihres Gebäudes planen. Die nächste Sprechstunde findet am Donners-
tag, 12. Oktober, statt. Folgende Zeitfenster für Einzelberatungen stehen zur
Verfügung: 16, 17.15 und 18.15 Uhr. Die Terminbuchung erfolgt über die Web-
seite https://eveeno.com/wfg-landkreis-emmendingen oder unter der Tele-
fonnummer 07641 / 451-1131. Die Beratungs-Sprechstunde findet im Bespre-
chungszimmer 105 im 1.OG im Rathaus statt.

Die folgenden Termine gelten, wenn nicht anders genannt, für das Jahr 2023.
Herbstwartung des Hugenwaldtunnels steht an
Wegen der regulären jährlichen Herbstwartung ist der Hugenwaldtunnel der
B 294von Montag, 16. Oktober, bis einschließlich Freitag, 20. Oktober, jeweils
in den Nachtstunden zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens gesperrt.
Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über Waldkirch, sie ist entsprechend aus-
geschildert. Allerdings ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskun-
dige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu um-
fahren. Die Straßenmeisterei Waldkirch bittet um Verständnis.
Sperrungen in der Innenstadt
Am Sonntag, 8. Oktober, sind die folgenden Straßen voll oder teilweise ge-
sperrt: Lange Straße zwischen Kreuzung Freie Straße/Adenauerstraße/Frei-
burger Straße und Theodor-Heuss-Straße, Blumenstraße (teilweise), Turm-
straße (teilweise), Engelstraße (teilweise), Ringstraße (teilweise), Schuster-
straße (teilweise), Damenstraße (teilweise), Bismarckstraße (teilweise),
Marktplatz, Parkplatz Blumenstraße, Parkplatz Lange Straße (ehemals Fa.
Mack). Die Bushaltestelle Haltestelle „Stadtmitte“ wird an die vorhandene
Haltestelle „Friedhofstraße“ verlegt.
Verkehrseinschränkungen in der Damenstraße
Aufgrund von Bauarbeiten in der Damenstraße 22 in Waldkirch wird die
Straße für Abrissarbeiten temporär voll gesperrt. Die Bautätigkeit, für die ein
KranstellplatzundLagerflächenbenötigtwerden,wirdbisEnde2024andau-
ern.
Einschränkungen auf der B294, L186 und K5103
Aufgrund der Verlegung der 2. Einspeiseleitung vom Mauracher Berg nach
Waldkirch wird es Verkehrseinschränkungen auf der B294 Abfahrt Wald-
kirch-West, auf der K5103 im Bereich Martinshof und der L186 zwischen der
Abzweigung Suggental und Ortsschild Waldkirch geben. Es dringend um Be-
achtung der Beschilderung gebeten. Außerdem wird es in der Freiburger
Straße im Bereich der zwischen Ortstafel und der Kreuzung Emmendinger
Straße/Erwin-Sick-Straße weiterhin zu Verkehrseinschränkungen kommen.
Bauarbeiten in der Schwarzenbergstraße
Durch Bauarbeiten in der Schwarzenbergstraße an der Kanalisation ist eine
direkte Durchfahrt an dann nicht mehr möglich. Die ausgeschilderte Umlei-
tung führt durch den Wald.

Herausgeber: Stadt Waldkirch
Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:
Oberbürgermeister Michael Schmieder, Stadt Waldkirch

Sitzungen der gremien

InformatIonen

Veranstaltungen, angebote und 
InformatIonen der stadt WaldkIrch

InformatIonen der agentur für arbeIt, 
des Landratsamts

Weitere informationen

Aktuelle StrASSenSperrungen
und VerkehrSbehinderungen

Ende des Waldkircher Amtsblatts

Große Kreisstadt Waldkirch
Landkreis Emmendingen

S A T Z U N G
zur 1. Änderung der Satzung über die

Erhebung von Benutzungsgebühren für 
städtische Kindertageseinrichtungen

(Gebührensatzung für Kindertageseinrichtungen) 
vom 30.06.2022

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. 
mit den §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 27.09.2023 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen (Ge-
bührensatzung für Kindertageseinrichtungen) beschlossen:
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die monatliche Gebühr je Betreuungsplatz beträgt
a.) für Kinder über 3 Jahren
Benutzungsgebühren für Kinder über 3 Jahren pro Monat
Betreuungsangebot Kind aus Kind aus Kind aus
 Familien Familien mit  Familien mit 
 mit 1 Kind 2 Kindern 3 und mehr 
    Kindern
Regelbetreuung 151 € 117 € 79 €
Betreuung mit verlängerter 
Öffnungszeit (durchgehend 
bis zu 7 Stunden) 189 € 146 € 99 €
Ganztagsbetreuung  
(durchgehend mehr als 
7 Stunden) Grundgebühr 330 € 255 € 170 €
Regel-Kombiplätze 1  
(zusätzlich zur Regelbetreuung  
1 Ganztag/Woche) 187 € 145 € 97 €
Regel-Kombiplätze 2  
(zusätzlich zur Regelbetreuung 
2 Ganztage/Woche) 223 € 172 € 115 €
Regel-Kombiplätze 3  
(zusätzlich zur Regelbetreuung  
3 Ganztage/Woche) 258 € 200 € 134 €
VÖ-Kombiplätze 1  
(zusätzlich zur Betreuung 
mit verlängerter Öffnungszeit 
1 Ganztag/Woche) 217 € 168 € 113 €
VÖ-Kombiplätze 2  
(zusätzlich zur Betreuung  
mit verlängerter Öffnungszeit 
2 Ganztage/Woche) 245 € 190 € 127 €
VÖ-Kombiplätze 3 
(zusätzlich zur Betreuung 
mit verlängerter Öffnungszei 
 3 Ganztage/Woche) 274 € 211 € 142 €

b.) für Kinder unter 3 Jahren
Benutzungsgebühren für Kinder unter 3 Jahren pro Monat
Betreuungsangebot Kind aus Kind aus Kind aus 
 Familien Familien mit  Familien mit  
 mit 1 Kind 2 Kindern 3 und mehr 
    Kindern
Regelbetreuung 325 € 285 € 220 €
Betreuung mit 
verlängerter Öffnungszeit 
(durchgehend bis zu 
7 Stunden) 405 € 360 € 260 €
Ganztagsbetreuung  
(durchgehend mehr 
als 7 Stunden)  
Grundgebühr 505 € 430 € 325 €
VÖ-Kombiplätze 1  
(zusätzlich zur Betreuung 
mit verlängerter 
Öffnungszeit 
1 Ganztag/Woche) 425 € 374 € 273 €
VÖ-Kombiplätze 2  
(zusätzlich zur 
Betreuung mit 
verlängerter Öffnungszeit 
2 Ganztage/Woche) 445 € 388 € 286 €
VÖ-Kombiplätze 3  
(zusätzlich zur Betreuung 
mit verlängerter Öffnungszeit 
3 Ganztage/Woche) 465 € 402 € 299 €

§ 4 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Für das Mittagessen wird je nach Einrichtung und Betreuungszeit eine 
Verpflegungspauschale in Höhe von 95 € pro Monat bzw. 19 € je Ka-
lendertag erhoben.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Waldkirch, den 27.09.2023 Schmieder, Oberbürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
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